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BEARBEITUNGSMASCHINEN

o®o

SR088ES FABRIKLAGER

21.=©. in 9öintertf)ur befonberS heroorgehoben ju werben. i

2Beil bie pri»ate 2et)re tetltoeife lücfenljaft bleibt, fo
muff bte berufliche ©hule fie ergänzen unb erweitern
buret) baS ißraftifum. ®iefeS aber fann nur richtig unb
fachgemäß burhgeführt werben in befonberen Sßerfftätten,
bie non forgfättig unb gränbltch gefeilte« Bauleuten
geleitet werben, ffrei erwerbenbe 33srufSteute werben
hier mit Recf)t bte ffrage [teilen : 2öaS foil in btefen
SBerfftätten liergeftefit werben? ©ntfiefjt hier nicht eine

Äonfurrenj fur ben fetbftänbigen .fianbroerfer ©ntfiebt
hier nicht eine neue fyornt »on Öebrwerfftätten ®iefe
Bmeifel finb unberechtigt unb fönnen jerftreut werben.
®ie SBerlftätten, bie angeregt werben, haben in erfter
Sinie ben ©harafter non ®emonfirationSroerfftätten. @§

foil barin ben jungen tpatibmerfern alles öaS gegeigt
unb fie ba§ gelehrt werben, maS bie Sßerfftatt ihnen
nur oberfläthbich ober $u rafh hat »ermitteln fönnen.
®ie SSßerfftätten follen eine ©rgän$ung bilben jur Söerb
ftatt beS RietfterS. 2IHe jene fomplijierten fiöfungen unb
ftonftrultionen, bte in ber SBerffiatt bes SJletfierS biefer
fetber ober ber qualifizierte 2lrbeiter ausfährt, foil in
ber SBerfftatt ber ©djule ber Sebtling fennen lernen.
SOtit aller ®runblicf)!eit foil er hier gewiffe Spezialitäten
fennen lernen, bie für feinen Seruf mefentlich finb unb
eS ihm ermöglichen, nach abgefthloffener Seh^geit als
tüchtiger 2lrbeiter, ber feinen ©eruf Durch unb burcl)
fennt, fein 23rot p oerbienen. Sicherlich wirb eS fich
nicht »ermeiben laffen, baf) gelegentlich auch fertige 2lr=
betten hergefieHt werben. Bunt iöetfauf bürfen fie nie
fornmen; jebe Ronfurrenz beS freien ©ewerbeS bleibt
au§geftf)loffen. ®tefe fertigen ißrobufte follen in ben
23efih beS 2ehrlingS übergehen, ber fie hergefteOt hat.
2Bte bte £>efte ber Schulzeit einen 2IuSt»eiS bilben über
gewiffe iheoretifhe ßenntniffe, bie geidhnungen über zeih'
nerifclje Bät)igfetten, fo foUen biete 2lrbeiten, bie im ißrah
tiîum entftanben finb, fpäter für ben Sebrling eine 2egi=
timation bilben für fein hanbwerfücf)es können. 9öof)I
befitjt er nah abgef<f)Ioffenet 2ehr= unb ©hutzeit feine
Beugniffe, nah beftanbener 2ebrlingSprüfung feinen 2ebr=
brief, aber am beften wirb er fich al§ junger (panbwerfer
auêweifen burcl) jene 2eiftuugen, bie feine .jpanb ge=
fhaffen hat. BeugniSnoten werben »on »erfhtebenen
2ehretn nach oerfhiebenen SRafjfiäben erteilt, 2ebrling3=
Prüfungen fönnen nicht abfolut auf einheitlicher ©runb=
läge unb nah einbeutigen formen burhgeführt werben,

aber auS bem felber hergefteEten ißrobuft be§ jungen
ftanhwerferS fpriht nur fein eigenes können unb feine
eigene ©efhicflihfeit. ®arum muff baS Sßraftifum in
ben oberen 2ehrjahren in ben Rlittelpunft beS fadhtichen
Unterrichtes gefteUt werben, um ben herum fich &i® theo»

retifhen unb zeihuerifheu Böher gruppieren.
(©hiufc folgt.)

Rrclsfcbrcibeit Hr. 31(9

an bie

6ektinn lies Sdadset. ®eroerbeofrbanîies.

SBerte SSerbanbSmitglieber!
Sie werben hiermit eingelaben zut

örbctitticfjen 3ût)rcêt>erfammtung
auf ©amStag ben 31. Rlat unb ©onntag ben 1. Buni 1924,

in 21 r b o n.

SageSorbnung:
1. ©iguRg ßtn ©amitßß ben 31. Rîûi, 15 Uhr, im

ftotel 2iKbc«hof.
1. Rücf&Itcf auf baS le^te ©efhäftSjaljr.
2. BahreSberiht pro 1923.
3. Bahreêrecïtnung pro 1923. ^Bericht ber RechnungS»

unb ©efhäftSprüfungSfommiffion.
4. SBcftimmung beS DrteS ber nähften BahreS»erfamm=

lung.
5. Söahl ber 9lehnungS= unb ©efhäftSprüfungSfom»

miffion.
6. 2Bahl beS SerbaubSpräftbenten unb »on 24 SJÎit»

gliebern beS BeuiraloorftaubeS auf eine neue 2lmts=
bauer »on brei Bahren.

7. ©rnennung »on ©hrenmitgtiebern.
8. 2lufbau ber fhweizerifhen ©ewetbegefehgebung, in§=

befonbere 25orentwurf zu einem SBunbeSgefft) über
bie berufliche 2luSbilbung. Referenten: ©efretäre

©aleazzi (beutfh) unb R. Baccarb (franz.)
9. éunbeSgefeh über baS BoHtnefen. Referent: Ratio»

nalrat ®r. ®h- Dbinga.
10. Re»i.fion »on 2lrt. 20 beS RerbanbSbefhluffeë be=

treffenb freiwillige Rteifterprüfungen.
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A.-G. in Winterthur besonders hervorgehoben zu werden.
Weil die private Lehre teilweise lückenhaft bleibt, so

muß die berufliche Schule sie ergänzen und erweitern
durch das Praktikum. Dieses aber kann nur richtig und
fachgemäß durchgeführt werden in besonderen Werkstätten,
die von sorgfältig und gründlich geschulten Fachleuten
geleitet werden. Frei erwerbende Beruisleute werden
hier mit Recht die Frage stellen: Was soll in dbsen
Werkstätten hergestellt werden? Entsteht hier nicht eine
Konkurrenz für den selbständigen Handwerker? Entsteht
hier nicht eine neue Form von Lehrwerkstätten? Diese
Zweifel sind unberechtigt und können zerstreut werden.
Die Werkstätten, die angeregt werden, haben in erster
Linie den Charakter von Demonstrationswerkstätten. Es
soll darin den jungen Handwerkern alles das gezeigt
und sie das gelehrt werden, was die Werkstatt ihnen
nur oberflächlich oder zu rasch hat vermitteln können.
Die Werkstätten sollen eine Ergänzung bilden zur Werk-
statt des Meisters. Alle jene komplizierten Lösungen und
Konstruktionen, die in der Werkstatt des Meisters dieser
selber oder der qualifizierte Arbeiter ausführt, soll in
der Werkstatt der Schule der Lehrling kennen lernen.
Mit aller Gründlichkeit soll er hier gewisse Spezialitäten
kennen lernen, die für seinen Beruf wesentlich find und
es ihm ermöglichen, nach abgeschlossener Lehrzeit als
tüchtiger Arbeiter, der seinen Beruf durch und durch
kennt, sein Brot zu verdienen. Sicherlich wird es sich

nicht vermeiden lassen, daß gelegentlich auch fertige Ar-
beiten hergestellt werden. Zum Verkauf dürfen sie nie
kommen; jede Konkurrenz des freien Gewerbes bleibt
ausgeschlossen. Diese fertigen Produkte sollen in den
Besitz des Lehrlings übergehen, der sie hergestellt hat.
Wie die Hefte der Schulzeit einen Ausweis bilden über
gewisse theoretische Kenntnisse, die Zeichnungen über zeich-
nerische Fähigkeiten, so sollen diese Arbeiten, die im Prak
tikum entstanden sind, später für den Lehrling eine Legi-
timation bilden für sein handwerkliches Können. Wohl
besitzt er nach abgeschlossener Lehr- und Schulzeit seine
Zeugnisse, nach bestandener Lehrlingsprüfung seinen Lehr-
brief, aber am besten wird er sich als junger Handwerker
ausweisen durch jene Leistungen, die seine Hand ge-
schaffen hat. Zeugnisnoten werden von verschiedenen
Lehrern nach verschiedenen Maßstäben erteilt, Lehrlings-
Prüfungen können nicht absolut auf einheitlicher Grund-
läge und nach eindeutigen Normen durchgeführt werden,

aber aus dem selber hergestellten Produkt des jungen
Handwerkers spricht nur sein eigenes Können und seine
eigene Geschicklichkeit. Darum muß das Praktikum in
den oberen Lehrjahren in den Mittelpunkt des fachlichen
Unterrichtes gestellt werden, um den herum sich die theo-
retischen und zeichnerischen Fächer gruppieren.

(Schluß folgt.)

Ausschreiben Nr. 3sy
an die

Lettinn des Schweizer. Gewertnerdmides.

Werte Verbandsmitglieder!
Sie werden hiermit eingeladen zur

Ordentlichen Jahresversammlung
auf Samstag den 31. Mai und Sonntag den 1. Juni 1924,

in A r bon.

Tagesordnung:
l. Sitzung am Samstag de« 31. Mai, 15 Uhr, im

Hotel Lmdeuhof.
1. Rückblick auf das letzte Geschäftsjahr.
2. Jahresbericht pro 1923.
3. Jahresrechnung pro 1923. Bericht der Rechnungs-

und Geschäftsprüfungskommission.
4. Bestimmung des Ortes der nächsten Jahresversamm-

lung.
5. Wahl der Rechnungs- und Geschäftsprüsungskom-

mission.
6. Wahl des Verbandsprästdenten und von 24 Mit-

gliedern des Zentralvorstandes auf eine neue Amts-
dauer von drei Jahren.

7. Ernennung von Ehrenmitgliedern.
8. Aufbau der schweizerischen Gewerbegesetzgebung, ins-

besondere Vorentwurf zu einem Bundesgesttz über
die berufliche Ausbildung. Referenten: Sekretäre
H. Galeazzi (deutsch) und R. Jaccard (franz.)

9. Bundesgesetz über das Zollwesen. Referent: Natio-
nalrat Dr. Th. Odinga.

10. Revision von Art. 20 des Verbandsbeschluffes be-

treffend freiwillige Meisterprüfungen.
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II. Sigu*g ant Sonntag Den 1. ^nnl, 8'/2 Ut)r, im
#otel 39St.

11. Sie SlrbeitStofenoerfidherung. Referent : Rational»
rat 31. ©firmer. Korreferent Sr. ®. ©agianut.

12. über unfere Vrotoerforgung ; neuer Vorfchlag. Re=

ferent: Rationaltat Sr. $fct)umi.
13. Stellung zum KonfumoereinSwefen. Referent: Ra=

- tionalrat 31. Kurer.
14. SRitteilungen unb Slnregungen.

Ste Vortagen ju ben Sraftanben 2 unb 3 (3ahre§»
beriet unb ^ya^reSred^nung) werben ben ©eltionen bem»

näc£)ft in entfpredhenber Sinzahl ju^anben ber delegierten
Zugefteltt. 2Bir erfudfjen bte ©eltionSoorftänbe um mög»
lichft rafd^e Übermittlung biefer Vorlagen, foroie ber ©ht»
labungSfarten unb ber SluSroetSlarten an itjre delegierten.
Sie 3ahl ber jeher ©eltion jufommenben delegierten
ift in § 7 ber Statuten beftimmt. StngefidEjtS ber äöich»
tigfeit ber Sraltanben ift eine möglichft oottjäfjlige Ver»
tretung aller ©eltionen fehr erroünfcht.

31HfälIige hintrage ber ©eltionen müffen, rote bereits
in unferm KreiSfchrelben Rr. 318 mitgeteilt, gemäß § 14
ber Statuten mtnbeftenS oier SBodjen nor ber 3af)reS=
oerfammlung ber direftion eingereiht werben. Rur
roenn fie rechtzeitig eintreffen, tonnen fie an ber $at)=
reSoerfammlung zur Vehanblung lommen. Später ein»

treffenbe Slnträge lönnen nur noch als Sforegungen eut»

gegengenommen werben.
Unferm ©elretariate finb Rame, Veruf unb SBohn»

ort ber delegierten bis jum 24. 9Rai mitzuteilen, bamit
bie Vertretung ber ©eltionen ju Veginn ber Verhanb»
lungen feftgefteltt werben lann. Vetm ©betritt in ben
VerfammiungSfaal tjat jeber delegierte feine StuSroeiS»

larte abzugeben. Slußer ben delegierten £)at jebermann
ßutritt. Ramentltch finb auch bie übrigen SUlitglieber
ber ©eltionen freunblidjjfi eingelaben, ben Verb anbiungen
als $ut)örer auf ben fjierfür angeroiefenen ißlä^en bei'
zuroohnen.

Sem QrganifationSlomitee in 3lrbon (§errn D. Keller,
Vräfibent beS ©eroerbeoerbanbeS 3lrbon) finb bie Sele»
gierten (ober roenigftenS beren 3ahD bis fpäteftenS ben
24. 9Rai anzumelben. Ste rechtzeitige 3lnmelbung auf
Quartiere burd) bie zugeteilten 3lnmelbelarten erfolgt
im eigenen $ntereffe ber delegierten. SRan ift übrigens
auch ber oeranftaltenben ©eltion btefe Rüdficht auf @r=

leichterung ihrer Sftühe unb Slrbeit fchulbig.

Programm:
©amStag Den 31. 3JIat: Von 9 Uhr an: ©mpfang

beS 3entraloorftanbeS, ber ©äfte unb delegierten. £ö»

fung ber Quartier» unb ®eilnehmerlarten unb Slbgeid^en
im Quartierbureau (fpotel ©teiert).

12 Uhr: SRittageffen beS 3entraltommiteeS, ber an»
roefenben delegierten unb ©äfte im $oteI Vär.

15 Uhr : ©röffnung ber 3ahreSoetfammlung im Çotel
Sinbenhof. Renbez»oouS ber Samen im ©arten beS

fpotel Vär; Uferfahrt per SRotorboot nadh bem Vab §orn.
19 Uhr : Rachteffen in ben Quarttergafthöfen (fatultatio).
201/2 Uhr: gteie Vereinigung mit 3tbenbuntert)altung

im £>otel Vär. SRitwirlung beS DrdhefteroereinS unb
SRännerchorS 3lrbon. Uferbeleuchtung.

Sonntag Den 1. Sunt: 672—71/2 Uhr: SRarfch»
mufil ber ©tabtmufil Strbon.

872 Uhr: gortfeßung ber QahreSoerfammlung im
£>otel Vär.

1272 Uhr : ©emeinfameS SRittageffen im £>otet Sin»
benhof.

15 Uhr: ©emeinfame Vobenfeefahrt. Slnlunft in
Slrbon 17.10 Uhr.

SRontag Den 2. 3uni : 872 Uhr: Vefammlung im
|rotel Vär zur Slutofahrt über fRorfdhach, Reiben, dtjal.
Vheinecf, 3lrbon.

* *
*

@S hat ftch zum ©intritt in ben Schweizer. ®e=
roerbeoerbanb neu angemetbet ber Verbanb © ch w e t j e r.
SRarmorwerle 3ûricE).

3US befinitio aufgenommen finb zu betradhten
bie Vetbänbe: Verbanb glarnerifdjer ©eroerbe»
oereine; SBallifer £>anbelSlammer (Chambre
Valaisanne du Commerce); Verbanb fdfjroeizer.
£ilör» unb ©pirituofenhänbler.

2öir heißen bie Reuaufgenommenen in unferm Ver»
banbe herzlich witllommen unb zählen auf ihre treue
SRitarbeit.

9Rit freunbeibgenöffifd^em ©ruß!

$üx bie SHxeftton beS ©djtoeiz. ©etoexbehexbanbeS :

Ser tpräfcbent : Sr. f>. Sfdjumi.
Sie ©elretäre : .£>. ©aleajzi, gütfpr.

Robert QaccarD.

OerbandsweteR.
©ewerbenerbanD Der StaDt 30*1$- @b. Voo§»

3 eg h er, ber roährenb 28 fahren an ber ©pitye beS

©eroerbeoerbanbeS ber ©tabt 3üticb geftanben hui/ ift
als ißräfibent zurüdgetreten. Sie Selegiertenoerfammlung
hat befct)Ioffen, ber ©eneraloerfammlung als neuen
Vräfibenten KantonSrat ift. ©träßle, ©pengler«
meifter, Vräfibent beS ©dhroeizerifchen ©penglermetfter»
oerbanbeS, oorzufdhlagen.

JInsotellnngSRoesen.
3largauifdHantonale ©eroerbeauSfteltnng 1925 in

SaDen. Sin ber 3ahreSoerfammIung beS 3largauifchen
©eroerbeoerbanbeS in 3urzadf) referierte ^üxfptedh ßüthp=
Vrugg über bie nächfteS $ahr in Vaben ftattfinbenbe
lantonale ©eroerbeauSftellung ; bie 3luSfiellungen finb
heroorgegangen aus ben früheren SReffen, unb ber 9Reß=

ort 3urzadh war einft roeit herum belannt. 3w ©egen»
fah zu anbern Kantonen hat ber Kantonaloorftanb bte

Senbenz oertreten, bte Kräfte unfereS fonft zersplitterten
KantonS nidht in totalen ©eroerbefcßauen, bie bodh nicht
beliebigen, zu zerfplittern, fonbern etroaS ©roßeS unb
©anzeS, eine lantonale ©eroerbeauSftellung zu fdhaffen.
©ine ©roßzahl Vorarbeiten finb bereits geleiftet, bie

Statuten ausgearbeitet, ber ©ruppenplan aufgeteilt unb
baS 3luSfteHungSreglement bereinigt. Ser ©ruppenplan
beroeift, roie außerorbentlidh reidh ber 3largau an
bultionSgebieten ift. Ser ©eroerbetreibenbe felbft wirb
oon ber 3luSftellung reichlich profitieren lönnen. 3u>ed»

mäßigleit, ©otibität unb Schönheit geroerblicher ißrobulte
in Verbinbung mit moberner Sedhnil werben für bie

Vrobultion förberlidh werben. Sie Surchbilbung im
Veruf wirb oertieft, aber auch ^«r fftellamewert ber
3lu§fteUung ift hoch etnzufchähen. Ser einheimifdhe Kon»

fument wirb bem einheimifdhen ^Srobuzenten zugeführt.
Sie Firmen ber SluSfteüer werben aber auch außer Karo
ton belannt. §o<h einzufdhähen ift auch bie ;wirtfchaft»
lieh kulturelle Vebeutung unb nidht zulegt bie oermehrte
©olibarität. SaS ©eroerbe

"

ift auf feine eigene Kraft
unb feinen eigenen SöiHen angeroiefen, roenn eS oor»
roärtS lommen will. Stile probuzierenben Kräfte im
Kanton müffen zur Surchführung zufammenftehen. Ser
Kantonaloorftanb beantragt, baß ber Kantonaloerbanb

66 Jllustr. schtveiz. Handw Zeitung („Meisterblatt") Str. 6

II. Sitzung am Sonntag den 1. Juni, 8 /2 Uhr, im
Hotel Bar.

11. Die Arbeitslosenversicherung. Referent: National-
rat A. Schirmer. Korreferent Dr. C. Cagianut.

12. über unsere Brotversorgung; neuer Vorschlag. Re-
ferent: Nationalrat Dr. Tschumi.

13. Stellung zum Konsumvereinswesen. Referent: Na-
tionalrat A. Kurer.

14. Mitteilungen und Anregungen.

Die Vorlagen zu den Traktanden 2 und 3 (Jahres-
bericht und Jahresrechnung) werden den Sektionen dem-
nächst in entsprechender Anzahl zuhanden der Delegierten
zugestellt. Wir ersuchen die Sektionsvorstände um mög-
lichst rasche Übermittlung dieser Vorlagen, sowie der Ein-
ladungskarten und der Ausweiskarten an ihre Delegierten.
Die Zahl der jeder Sektion zukommenden Delegierten
ist in § 7 der Statuten bestimmt. Angesichts der Wich-
tigkeit der Traktanden ist eine möglichst vollzählige Ver-
tretung aller Sektionen sehr erwünscht.

Allfällige Anträge der Sektionen müssen, wie bereits
in unserm Kreisschreiben Nr. 318 mitgeteilt, gemäß § 14
der Statuten mindestens vier Wochen vor der Jahres-
Versammlung der Direktion eingereicht werden. Nur
wenn sie rechtzeitig eintreffen, können sie an der Iah-
resversammlung zur Behandlung kommen. Später ein-
treffende Anträge können nur noch als Anregungen ent-

gegengenommen werden.
Unserm Sekretariate sind Name, Beruf und Wohn-

ort der Delegierten bis zum 24. Mai mitzuteilen, damit
die Vertretung der Sektionen zu Beginn der VerHand-
lungen festgestellt werden kann. Beim Eintritt in den

Versammlungssaal hat jeder Delegierte seine Ausweis-
karte abzugeben. Außer den Delegierten hat jedermann
Zutritt. Namentlich sind auch die übrigen Mitglieder
der Sektionen freundlichst eingeladen, den Verhandlungen
als Zuhörer auf den hierfür angewiesenen Plätzen bei-

zuwohnen.
Dem Organisationskomitee in Arbon (Herrn O. Keller,

Präsident des Gewerbeverbandes Arbon) sind die Dele-
gierten (oder wenigstens deren Zahl) bis spätestens den
24. Mai anzumelden. Die rechtzeitige Anmeldung auf
Quartiere durch die zugestellten Anmeldekarten erfolgt
im eigenen Interesse der Delegierten. Man ist übrigens
auch der veranstaltenden Sektion diese Rücksicht auf Er-
leichterung ihrer Mühe und Arbeit schuldig.

Programm:
Samstag de« 31. Mai: Von 9 Uhr an: Empfang

des Zentralvorstandes, der Gäste und Delegierten. Lö-
sung der Quartier- und Teilnehmerkarten und Abzeichen
im Quartierbureau (Hotel Steiert).

12 Uhr: Mittagessen des Zentralkommitees, der an-
wesenden Delegierten und Gäste im Hotel Bär.

15 Uhr: Eröffnung der Jahresversammlung im Hotel
Lindenhof. Rendez-vous der Damen im Garten des
Hotel Bär; Uferfahrt per Motorboot nach dem Bad Horn.

19 Uhr : Nachtessen in den Quartiergasthöfen (fakultativ).
20'/s Uhr: Freie Vereinigung mit Abendunterhaltung

im Hotel Bär. Mitwirkung des Orchestervereins und
Männerchors Arbon. Uferbeleuchtung.

Sonntag den I.Juni: 6^/2—7^/2 Uhr: Marsch-
musik der Stadtmusik Arbon.

8V2 Uhr: Fortsetzung der Jahresversammlung im
Hotel Bär.

12^/2 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im Hotel Lin-
denhof.

15 Uhr: Gemeinsame Bodenseefahrt. Ankunft in
Arbon 17.10 Uhr.

Montag de« 2. Juni: 8^2 Uhr: Besammlung im
Hotel Bär zur Autofahrt über Rorschach, Heiden, Thal.
Rheineck, Arbon.

»
Es hat sich zum Eintritt in den Schweizer. Ge-

werbeverband neu angemeldet der Verband Schweizer.
Marmorwerke Zürich.

Als definitiv aufgenommen sind zu betrachten
die Verbände: Verband glarnerischer Gewerbe-
vereine; Walliser Handelskammer (Otmmdre
Vàmauns à Oommores); Verband schweizer.
Likör- und Spirituosenhändler.

Wir heißen die Neuaufgenommenen in unserm Ver-
bande herzlich willkommen und zählen aus ihre treue
Mitarbeit.

Mit freundeidgenössischem Gruß!

Für die Direktton des Schweiz. Gewerbeverbandes:

Der Präsident: Dr. H. Tschumi.
Die Sekretäre: H. Galeazzi, Fürspr.

Robert Jaccard.

verbs«uttm»e».
Gewerbeverband der Stadt Zürich. Ed. Boos-

Jegher, der während 28 Jahren an der Spitze des
Gewerbeverbandes der Stadt Zürich gestanden hat, ist
als Präsident zurückgetreten. Die Delegiertenversammlung
hat beschlossen, der Generalversammlung als neuen
Präsidenten Kantonsrat R. Sträßle, Spengler-
meister, Präsident des Schweizerischen Spenglermeister-
Verbandes, vorzuschlagen.

Kumelliwgweîen.
Aargauisch-lantonale Gewerbeausstellung 1925 in

Bade«. An der Jahresversammlung des Aargauischen
Gewerbeverbandes in Zurzach referierte Fürsprech Lüthy-
Brugg über die nächstes Jahr in Baden stattfindende
kantonale Gewerbeausstellung; die Ausstellungen sind
hervorgegangen aus den früheren Messen, und der Meß-
ort Zurzach war einst weit herum bekannt. Im Gegen-
fatz zu andern Kantonen hat der Kantonalvorstand die

Tendenz vertreten, die Kräfte unseres sonst zersplitterten
Kantons nicht in lokalen Gewerbeschauen, die doch nicht
befriedigen, zu zersplittern, sondern etwas Großes und
Ganzes, eine kantonale Gewerbeausstellung zu schaffen.
Eine Großzahl Vorarbeiten sind bereits geleistet, die

Statuten ausgearbeitet, der Gruppenplan aufgestellt und
das Ausstellungsreglement bereinigt. Der Gruppenplan
beweist, wie außerordentlich reich der Aargau an Pro-
duktionsgebieten ist. Der Gewerbetreibende selbst wird
von der Ausstellung reichlich profitieren können. Zweck-
Mäßigkeit, Solidität und Schönheit gewerblicher Produkte
in Verbindung mit moderner Technik werden für die

Produktion förderlich werden. Die Durchbildung im
Beruf wird vertieft, aber auch der Reklamewert der
Ausstellung ist hoch einzuschätzen. Der einheimische Kon-
sument wird dem einheimischen Produzenten zugeführt.
Die Firmen der Aussteller werden aber auch außer Kan-
ton bekannt. Hoch einzuschätzen ist auch die ^wirtschaft-
lich-kulturelle Bedeutung und nicht zuletzt die vermehrte
Solidarität. Das Gewerbe ist auf seine eigene Kraft
und seinen eigenen Willen angewiesen, wenn es vor-
wärts kommen will. Alle produzierenden Kräfte im
Kanton müssen zur Durchführung zusammenstehen. Der
Kantonalvorstand beantragt, daß der Kantonalverband
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